
 

 
Auszug aus der Anlage 9 Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) ab 31.07.2018 

 
Hinweis des DVE: Bitte beachten Sie, dass es sich hier nicht um eine Preisliste handelt – 
das Honorar für die Behandlung von Privatpatienten wird individuell vereinbart! 

 
Nr. Leistung  beihilfefähiger 

Höchstbetrag 
in Euro 

 
bis 31.12.2018 

beihilfefähiger 
Höchstbetrag 

in Euro 
 
ab 1.1.2019 

 Bereich Kälte- und Wärmetherapie   
39 Kältetherapie bei einem oder mehreren Körper- 

teilen mit lokaler Applikation intensiver Kälte in 
Form von Eiskompressen, tiefgekühlten Eis- 
oder Gelbeuteln, direkter Abreibung, Kaltgas 
und Kaltluft mit entsprechenden Apparaturen 
sowie Eisteilbädern in Fuß- oder Armbade- 
wannen 

11,80 12,90 

40 Wärmetherapie mittels Heißluft bei einem oder 
mehreren Körperteilen, Richtwert: 20 Minuten 

6,80 7,50 

41 Ultraschall-Wärmetherapie 10,80 11,90 
 Bereich Ergotherapie (Beschäftigungsthe- 

rapie) 
  

50 Funktionsanalyse und Erstgespräch ein- 
schließlich Beratung und Behandlungsplanung, 
einmal je Behandlungsfall 

38,00 41,80 

51 Einzelbehandlung 
a) bei motorisch-funktionellen Störungen, 

Richtwert: 30 Minuten 
 

b) bei sensomotorischen oder perzeptiven 
Störungen, Richtwert: 45 Minuten 
 

c) bei psychisch-funktionellen Störungen, 
Richtwert: 60 Minuten 
 

d) bei psychisch-funktionellen Störungen als 
Belastungserprobung, Richtwert: 
120 Minuten 

e) als Beratung zur Integration in das häusli- 
che und soziale Umfeld im Rahmen eines 
Hausbesuchs, einmal pro 
Behandlungsfall 

 
aa)  bis zu 3 Einheiten am Tag, je Einheit 

aaa) bei motorisch-funktionellen 
Störungen 

bbb) bei sensomotorischen oder 
perzeptiven Störungen 

bb) bis zu 2 Einheiten am Tag, je Einheit bei 
psychisch-funktionellen Störungen 

 

38,00 

 

49,80 

 

65,80  

 

116,50 

 

 

 

 

 

37,00 

49,40 

 

61,60 

 

41,80 

 

54,80 

 

72,30 

 

128,20 

 

 

 

 

 

40,70 

54,40 

 

67,70 
 



 

 

 

Nr. Leistung  beihilfefähiger 
Höchstbetrag in 
Euro 
 
bis 31.12.2018 

beihilfefähiger 
Höchstbetrag in 
Euro 
 
ab 1.1.2019 

52 Gruppenbehandlung 
a) bei motorisch-funktionellen Störungen, 

Richtwert: 30 Minuten, je Teilnehmerin 
oder Teilnehmer 

 
b) bei sensomotorischen oder perzeptiven 

Störungen, Richtwert: 45 Minuten, je  
Teilnehmerin oder Teilnehmer 

 
c) bei psychisch-funktionellen Störungen, 

Richtwert: 90 Minuten, je Teilnehmerin 
oder Teilnehmer 
 

d) bei psychisch-funktionellen Störungen 
als Belastungserprobung, Richtwert: 
180 Minuten, je Teilnehmerin oder Teil- 
nehmer 

 

 
14,50 

 
 
 

18,70 
 
 
 

34,40 
 
 
 

63,80 

 
16,00 

 
 
 

20,60 
 
 
 

37,90 
 
 
 

70,20 

53 Hirnleistungstraining/Neuropsychologisch  
orientierte Einzelbehandlung, Richtwert: 
30 Minuten 

 
42,00 

 
46,20 

54 Hirnleistungstraining als Gruppenbehandlung, 
Richtwert: 45 Minuten, je Teilnehmerin oder 
Teilnehmer 

 
18,70 

 
20,60 

 Bereich Sonstiges   
69 Ärztlich verordneter Hausbesuch 11,00 12,10 
70 Fahrtkosten für Fahrten der behandelnden 

Person (nur bei ärztlich verordnetem  
Hausbesuch) bei Benutzung eines 
Kraftfahrzeuges in Höhe von 0,30 Euro je 
Kilometer oder die niedrigsten Kosten eines 
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 

  

71 Werden auf demselben Weg mehrere Patien- 
tinnen oder Patienten besucht, sind die Auf- 
wendungen nach den Nummern 69 und 70 nur 
anteilig je Patientin oder Patient beihilfefähig 

  

 

Richtwert im Sinne des Leistungsverzeichnisses ist die Zeitangabe zur regelmäßigen Dauer 
der jeweiligen Therapiemaßnahme (Regelbehandlungszeit). Er beinhaltet die Durchführung 
der Therapiemaßnahme einschließlich der Vor- und Nachbereitung. Die 
Regelbehandlungszeit darf nur aus medizinischen Gründen unterschritten werden. 
 

 


